
Staat Israel 

Vorzulegende Unterlagen  
   

  

 Heiratsurkunde  

In Abhängigkeit von der Religionsgemeinschaft: 
 
Jüdische Konfession: 

 Scheidungsurkunde und Gerichtsurteil des Rabbinat-Gerichts 

Ist in der Scheidungsurkunde oder dem Gerichtsurteil die Übergabe des 
Scheidebriefes (Get) nicht dokumentiert, ist diese durch geeignete Urkunden 
nachzuweisen. 

Drusen: 

 Urteil des zuständigen Religionsgerichts mit Rechtskraftnachweis 

Muslime 
 

 Scheidungsurkunde des Sharia-Gerichts. 
Sofern sich der Scheidungsakt nicht aus dieser Urkunde ergibt, sind weitere 
Unterlagen vorzulegen, wie z.B. die notariell beglaubigte Scheidungserklärung 
des Mannes oder der Scheidungsbeschluss des Sharia-Gerichts. Im Falle 
einer widerruflichen Scheidung ist zusätzlich der Nachweis zu führen, dass ein 
Widerruf nicht erfolgt ist, z.B. durch Vorlage einer aktuellen 
Familienstandsbescheinigung. 
 

 
Christliche Konfession: 
 

 Urteil des Religionsgerichts nebst Rechtskraftnachweis 
 
Unterschiedliche Konfession der Ehepartner: 
 

 Scheidungsurteil /-beschluss des Landgerichts oder des beauftragten 
religiösen Gerichts nebst Rechtskraftnachweis. 
Die Endgültigkeit/Rechtskraft einer Scheidung kann auch durch einen Auszug 
aus dem Zivilregister belegt werden, in welchem die Scheidung vermerkt 
wurde. 

 
  

  Legalisation / Apostille / inhaltliche Überprüfung 
   

  

Sämtliche Urkunden sind mit einer Apostille versehen vorzulegen 

  

 

 Stand: Mai 2015 


